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Teil A Einleitung 
Adam Smith, englischer Moralphilosoph und Ökonom - Begründer der klassischen Na-
tionalökonomie -, stellte bereits 1791 fest: „People of the same trade seldom meet to-
gether, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy 
against the public, or in some contrivance to raise prices.“1 Natürlich finden solche 
Zusammentreffen von Unternehmern oder Unternehmensvertretern auch in der Ge-
genwart statt, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und häufig sind Wirtschafts-
verbände mit einbezogen. Um z.B. Unternehmensabsprachen zu verhindern, von de-
nen schon Adam Smith spricht, hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit das Kartell-
recht geschaffen, dessen vorrangige Aufgabe der Schutz des marktwirtschaftlichen 
Wettbewerbs ist. Dieses Kartellrecht soll verhindern, dass Unternehmen ihr Verhalten 
koordinieren, um so den Wettbewerb, das zentrale Element der Marktwirtschaft, zu 
beschränken, zu verfälschen oder gar zu verhindern. Potentielle Konflikte zwischen 
dem Kartellrecht einerseits und der Arbeit eines Wirtschaftsverbandes andererseits 
sind damit vorgegeben. Aus diesem Grund stehen Verbände seit jeher unter besonderer 
wettbewerbsrechtlicher Beobachtung.2 Es wurde sogar bereits die These aufgestellt, 
dass das „Bestehen von Verbänden und ein funktionsfähiger Wettbewerb nur schwer 
miteinander vereinbar“ seien.3 Auch wenn dieser Aussage in dieser Weise nicht ge-
folgt werden kann, so sind in der ökonomischen Realität Konflikte von Verbänden mit 
dem Kartellrecht immer wieder zu beobachten und durch viele Beispiele zu belegen.  
 
In Deutschland gibt es den offiziellen Daten der Deutschen Gesellschaft für Ver-
bandsmanagement e.V. (DGVM) zufolge rund 15.000 Verbände.4 Die Anzahl der 
Verbände hat sich dabei stetig erhöht.5 Angesichts ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
auch politischen Macht nehmen Wirtschaftsverbände heute eine bedeutende Stellung 
im Wirtschaftsleben der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union ein. 
 
Verbände bewegen sich wettbewerbsrechtlich in einem sehr komplexen Umfeld.6 Ihre 
natürliche Aufgabe, die Koordinierung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitgliedsun-
ternehmen, die zumeist in direkter Konkurrenz zueinander am Markt agieren, steht in 
einem besonderen Spannungsverhältnis zu der Aufgabe des Kartellrechts, nämlich zu 
unterbinden, dass Unternehmen ihr Verhalten im Hinblick auf das Ziel koordinieren, 

                                                 
1  Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, S. 200. Von Mest-

mäcker, Verbandsstatistiken, S. 4, wie folgt übersetzt: „Angehörige desselben Gewerbes treffen 
sich selten, und sei es zum Vergnügen oder zum Zeitvertreib, ohne dass die Unterhaltung mit 
einer Verschwörung gegen das Publikum oder einer Verabredung endet, die Preise zu erhöhen“.  

2  Möhlenkamp WuW 2008, 428 (429).  
3  Zitiert bei Blaich, Staat und Verbände in Deutschland zwischen 1871 und 1945, S. 119.  
4  Vgl. http://www.verbaende.com/hintergruende/studien-statistiken.php (Stand 31.01.2014).  
5  Die Erhöhung betrug Schätzungen der DGVM zufolge im Durchschnitt etwa fünf Prozent jähr-

lich. 
6  Lotze, S. 117.  
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den Wettbewerb zu beschränken, zu verfälschen oder zu verhindern. Verbände standen 
– schon immer – und stehen – wohl auch weiterhin – in vielfältigen Konflikten mit 
dem Kartellrecht. So kamen George A. Hay und Daniel Kelley bereits 1974 in ihrer 
Studie zum Thema „An empirical survey of price fixing conspiracies“ zu dem Ergeb-
nis, dass in sieben von acht untersuchten Kartellfällen mit mehr als fünfzehn Kartell-
mitgliedern ein Wirtschaftsverband involviert war.7 Auch in der Presse finden sich 
immer wieder Meldungen, die auf Konflikte von Verbänden mit dem Kartellrecht hin-
deuten.8 Auf der anderen Seite können Verbände durchaus positive Effekte für den 
Wettbewerb auf einem Markt entwickeln. Die Mehrzahl der Aktivitäten von Wirt-
schaftsverbänden ist wettbewerbsfördernd oder zumindest wettbewerbsneutral.9 So 
sind gerade kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit auf die 
aktive Unterstützung ihrer Verbände angewiesen. Zudem vertreten Verbände oftmals 
die Interessen ihrer Mitglieder bei der Gesetzgebung oder in sonstigen öffentlichen 
Angelegenheiten. Solche Handlungen sind in der Regel wettbewerbsneutral. Zutref-
fend lässt sich folglich die Rolle von Wirtschaftsverbänden in Bezug auf das Kartell-
recht mit dem Titel eines Vortrags beschreiben, den Jon Leibowitz, Commissioner der 
amerikanischen Federal Trade Commission, zum Thema Wirtschaftsverbände und 
Kartellrecht gehalten hat: „The Good, the Bad and the Ugly: Trade Associations and 
Antitrust“.10  
 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die durch das europäische und deutsche 
Kartellrecht gesetzten Grenzen der Arbeit von Wirtschaftsverbänden herauszuarbeiten. 
Dabei stellt sich insbesondere die Frage nach der kartellrechtlichen Zulässigkeit ein-
zelner Verbandsmaßnahmen.11 Daran anschließend sollen bestehende Lücken bei 
rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten gegenüber unzulässigen Verbandsmaßnahmen im 
europäischen und deutschen Kartellrecht herausgearbeitet und ggf. Lösungsmöglich-
keiten aufgezeigt werden.  
 
Hierzu wird in Teil B zunächst dargelegt, was unter „Wirtschaftsverbänden“ im Sinne 
dieser Untersuchung zu verstehen ist, welche Aufgaben den Verbänden in einem de-

                                                 
7  Hay/Kelley, J.L. & Econ., Vol. 17, S. 21.  
8  Vgl. nur Handelsblatt vom 16.02.2010, „Verbände im Visier des Kartellamts“; Der Spiegel, Nr. 

51/2002, S. 98, „Unerlaubte Absprache?“; vgl. auch Kapp/Hummel CCZ 2013, 240 ff.  
9  Vgl. OECD, 12.10.2007, Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement: Potential pro-

competitive and anticompetitive aspects of trade/business associations, S. 2.  
10  Leibowitz, S. 1.  
11  Zwicker hat sich in seiner 1984 erschienen Arbeit dagegen mit der Frage befasst, welche beson-

deren Rechtsbeziehungen zwischen Verbandsangehörigen und außenstehenden Unternehmen 
einerseits und Wirtschaftsvereinigungen andererseits daraus erwachsen, dass letztere über Ein-
richtungen verfügen und Leistungen erbringen, welche die Konkurrenzfähigkeit der jeweils be-
rücksichtigten Wettbewerber verbessern, vgl. Zwicker, Kartellrechtliche Beschränkungen der 
Verbandsautonomie der Wirtschaftsverbände in Deutschland und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, S. 31.  
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mokratischen Industriestaat zukommen und wie sich - unter historischer Betrachtung - 
Wirtschaftsverbände in Deutschland entwickelt haben. Zusätzlich werden die Veran-
kerung von Verbänden im deutschen Recht sowie die Grundsätze der kartellrechtli-
chen Haftung und Bebußung von Verbänden nach europäischem und deutschem Kar-
tellrecht herausgearbeitet. Die Untersuchungen in Teil C dieser Arbeit wenden sich der 
Problematik zu, inwiefern Empfehlungen, Meinungsäußerungen, Tatsachenmitteilun-
gen oder sonstige Maßnahmen von Verbänden geeignet sind, gegen das europäische 
und deutsche Kartellrecht zu verstoßen oder solche Verstöße zu verursachen. Ab-
schließend wird in Teil D auf die deutsche Besonderheit des Boykottverbots im Hin-
blick auf Verbände eingegangen. Teil E letztlich enthält dann die Zusammenfassung 
der Untersuchungsergebnisse sowie eine abschließende Betrachtung dieser spannungs-
reichen Problematik. 
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Teil B Grundlagen 
Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, die Vereinbarkeit der Tätigkeit von Wirt-
schaftsverbänden mit dem europäischen und deutschen Kartellrecht zu analysieren. 
Dies setzt ein grundlegendes Verständnis von Wirtschaftsverbänden, ihren Grundla-
gen, Aufgaben und Funktionen voraus.  
 
I. Wirtschaftsverbände als Gegenstand der Untersuchung 
Zunächst ist die Frage zu klären, was unter einem „Wirtschaftsverband“ zu verstehen 
ist. Dieses Kompositum setzt sich aus den Substantiven „Wirtschaft“ und „Verband“ 
zusammen. Während der Wortbereich „Wirtschaft“ nicht weiter erläutert werden 
muss, bedarf der Wortkomplex „Verband“ einer genaueren Bestimmung. Max Weber 
hat wesentlich den Verbandsbegriff geprägt, wobei er den „Verband“ folgendermaßen 
definiert: „Verband soll eine nach außen regulierend beschränkte oder geschlossene 
soziale Beziehung dann heißen, wenn die Innehaltung ihrer Ordnung garantiert wird 
durch das eigene auf deren Durchführung eingestellte Verhalten bestimmter Menschen 
[…]“.12  
 
Für die Zwecke dieser Arbeit erweist sich diese Definition jedoch als zu unvollständig. 
Sie beinhaltet zwar die formale Organisation als sicherlich ein wesentliches Merkmal 
von Verbänden, lässt aber einen weiteren, erheblich bedeutsameren Aspekt unbeach-
tet: Entscheidend für das Verständnis des Verbandes sind nämlich die Beweggründe, 
aus denen heraus Individuen sich zu einem solchen zusammenschließen. Diese Moti-
vation folgt der Erkenntnis, in einem Verband gleiche oder jedenfalls substantiell ähn-
liche Interessen gemeinsam verfolgen zu können.13 Was dabei unter „Interesse“ ver-
standen wird, ist in der politischen und soziologischen Theorie seit langem umstrit-
ten.14 Sebaldt/Straßner definieren Interesse als „die Triebfeder des Einzelnen zur Be-
friedigung der eigenen Bedürfnisse oder aber die Anteilnahme von Personen an ande-
ren Menschen, Sachen oder einem Geschehen aus einem physischen Grundbedürfnis 
heraus.“15  
 
Verbände dienen der Organisation von in einer pluralistischen Gesellschaft auftreten-
den unterschiedlichen Interessen.16 Durch die Formalisierung der Organisation dieser 

                                                 
12  Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 26; erläutert von Burgmer, Die Zukunft der Wirtschafts-

verbände, S. 25 ff.  
13  Sebaldt/Straßner, Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, S. 21. 
14  von Winter/Willems in von Winter/Willems, S. 19; Sebaldt/Straßner, Verbände in der Bundes-

republik Deutschland, S. 17.  
15  Sebaldt/Straßner, Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, S. 18; vgl. auch die Definition 

bei Bensch, Multidisziplinäre Analyse des Problemfeldes Verbände, S. 4 ff. 
16  Maunz/Dürig/Scholz, Art. 9 GG, Rn. 13 (Lfg. 35); Sebaldt/Straßner, Verbände in der Bundesre-

publik Deutschland, S. 29. 


